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Anrechnung des Sommersemesters 2020 auf den Freiversuch (§ 22 Abs. 3 Nr. 1 

JAVO) und Voraussetzungen für den Rücktritt gem. § 19 JAVO 

 

Sehr geehrter Herr Hanf, 

im Hinblick auf die weiterhin bestehenden Einschränkungen des Präsenzstudiums der 

Rechtswissenschaften an der CAU zu Kiel aufgrund der Corona-Pandemie ist auf Antrag 

der im Sommersemester 2020 eingeschriebenen Studierenden unabhängig vom Einzelfall 

von einem anderen wichtigen Grund i.S.d. § 22 Abs. 3 Nr. 1 JAVO auszugehen, welcher 

zu einer längerfristigen Hinderung am Studium im Sommersemester 2020 führt. Leistungs-

nachweise die trotz der Einschränkungen im Sommersemester 2020 erbracht werden, 

sind weiterhin anzuerkennen. 

Für die bereits zu den Prüfungen zugelassenen Prüflinge dürfte es derzeit aufgrund der 

Auslastung der Gesundheitsämter nicht möglich sein, für einen Rücktritt gem. § 19 JAVO 

ein amtsärztliches Attest beizubringen. Vor diesem Hintergrund soll bis auf weiteres ein 

qualifiziertes ärztliches Attest mit vom Justizprüfungsamt zu bewertenden Befundtatsa-
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chen als ausreichend angesehen werden. Auch Prüflingen, die aufgrund ihrer Zugehörig-

keit zur Risikogruppe von einem Rücktritt Gebrauch machen wollen, sollte dies unter 

Nachweis der Zugehörigkeit zur Risikogruppe durch qualifiziertes ärztliches Attest ermög-

licht werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Dr. Dirk Bahrenfuss 

Leiter der Abteilung für rechts- und 
justizpolitische Angelegenheiten, 
Gerichte und Staatsanwaltschaften, 
Gnadenwesen 
 

 


